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Fünftes Gesetz zur Änderung der Verfassung des Freistaates Thüringen —  Drs.  7/1628 — 
Themenkomplex Konnexitätsprinzip 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

zur in Landtagsdrucksache 7/1628 vorgeschlagenen Änderung des Konnexitätsprinzips 
nehme ich unter umfassender Bezugnahme auf den als Anlage beigefügten Beitrag: Jetzt 
muss zusammenwachsen, was zusammengehört, in welchem die Thüringen spezifisch 
betreffenden Passagen rot markiert sind, wie folgt Stellung: 

Das Konnexitätsprinzip in Thüringen gewährt derzeit im Vergleich der 13 Flächenländer 
untereinander den mit Abstand schwächsten Schutz (Abb. 8): 

Tatbestandlich beschränkt sich die Regelung als einzige in deutschen Ländern auf die 
Übertragung staatlicher Aufgaben, in der Rechtsfolge sieht sie — wie ansonsten nur noch 
Sachsen-Anhalt — lediglich einen „angemessenen" Ausgleich vor, während in allen übrigen 
Ländern ein „entsprechender" Ausgleich gewährt wird. Der ThürVerfGH hat die 
Verfassungsbestimmung in Thüringen allerdings als „volle Erstattung der angemessenen 
Kosten" ausgelegt. 

Angesichts dieses Ausgangsbefundes im Ländervergleich drängt sich der Reformbedarf 
geradezu auf. Bei einer Neuregelung kommt es tatbestandlich darauf an, sowohl die 
Übertragung bzw. Modifikation landesrechtlich normierter Sachaufgaben, seien es 
Auftragsangelegenheiten oder pflichtige Selbstverwaltungsangelegenheiten, und ihre spätere 
Veränderung als auch materiell-rechtlich vom Bund neu geregelte oder modifizierte Aufgaben 
zu erfassen, da diese vom Bund nicht mehr unmittelbar auf die Kommunen übertragen werden 
können. Auf Gestaltungsspielräume des Landes in der Sache oder hinsichtlich der 
Ausführungsebene kommt es bei materiell-rechtlich vom Bund kompetenzgemäß geregelten 
Aufgaben nicht an. 

Wird dies im Gesetzgebungsverfahren nicht eindeutig zum Ausdruck gebracht, ist in der Folge 
Dauerstreit programmiert. Ich verweise dazu auf Abb. 9 und die Textpassagen auf S. 476 
unten/477 oben sowie S. 479 f. einerseits sowie die offenkundigen Fehldeutungen durch den 
Gesetzgeber und daran anknüpfend durch den VerfGH in Nordrhein-Westfalen (Abb. 10). 
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Während im Fragenkatalog sehr viele Einzelfragen äußerst kleinteilig strukturiert ist, ist die 
entscheidende Frage, nämlich Nr. 14, nur sehr weich formuliert. Hier bedarf es eines klaren 
Bekenntnisses des verfassungsändernden Gesetzgebers: Bundesgesetze mit zusätzlichen 
unabweisbaren Kostenfolgen für die Kommunen müssen nach der Durchgriffsnorm des Art. 
28 Abs. 2 GG wegen des vom BVerfG am 7.7.2020 (DVBI. 2020, 1331 [1339 Rn. 55]) 
herausgestellten Konnexes zwischen der Zuweisung von Aufgaben und der Zuweisung von 
Finanzmitteln entweder zu einer Anpassung des kommunalen Finanzausgleichsvolumens 
seitens des Landes führen oder zu einem aufgabenakzessorischen Mehrbelastungsausgleich 
durch das Land. Das „Wie steht dabei dem Landes-(verfassungs-)Gesetzgeber frei, das „Ob" 
wegen der Vorgaben des Art. 28 Abs. 2 GG nicht (S. 476 f.). 

Der konkrete Gestaltungsspielraum des Landes ist bei einer Regelung im Rahmen des 
kommunalen Finanzausgleichs größer; Transparenzerwägungen spreche demgegenüber für 
eine an den notwendigen durchschnittlichen Aufwendungen orientierten 
Mehrbelastungsausgleich mit fortbestehender Beobachtungs- und Anpassungspflicht. 

Mit pandemiebedingten Belastungen des Landeshaushalts hat die Einführung eines strikten 
Konnexitätsprinzips nichts zu tun. 

Mit freundlichen Grüßen 

Henneke 

Anlage 
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Abb. 1:  

Das kommunale Schutzpaket Im GG 
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Jetzt muss zusammenwachsen, was zusammengehört 

-Zu den bundes- und landesverfassungsrechtlichen kommunalen 
Finanzgarantien 

Von Prof. Dr. Hans-Günter  Henneke, Berlin 

A. Der Blick zurück 

Was VVilly Brandt am 10. November 1989 In 
seiner bewegenden Rede vor dem Schö-
neberger Rathaus entgegen allen Mythen-
bildungen nicht gesagt hat, war der Satz: 
„Es wächst zusammen, was zusammen-
gehört. 

Diesen später berühmt gewordenen Satz 
hatte er lediglich In zwei Interviews, die „Im 
kleinen Kreis zwischen Tür und Angel ge-
führt wurden", verwendet, Und dennoch 
haben wir ihn alle vermeintlich im Ohr, 
beschrieb er doch treffend die Wirkung 
der Mauerüberwindung nach 28 Jahren, 
zwei Monaten und 27 Tagen der Teilung 
Berlins, Deutschland, Europas, ja auch der 
Welt. 

Gut 27 1/Jahre ist es aber Inzwischen auch 
schon her, dass Im Rahmen der Gemein-
samen Verfassungskommission am 
25.3.1993 über die Stärkung der finan-
ziellen Eigenverantwortung der Ge-
meinden und Kreise debattiert wurdel. 
Diese Thematik durfte ich im ersten Aufsatz 
behandeln, den Ich als neuer Beigeordneter 
des Deutschen Landkrelstages verfasst 

Dazu ausf.: Henneke, In: HennelM/Mauer/Schoch,  
Ole  Krelse 1m Bundesstasi, 1994, S. 61 (75 ff.). 
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Abb. 3: „Kernbereich-Randbereich-Modell"  DEUTSCHER 
LANDKREISTAG 
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Verfassungsfragen der Kommunalfinanzen 

habe2, und der die Grundlage für eine deut-
liche Intervention der Bundesvereinigung 
der kommunalen Spitzenverbände bilde-
tes, die zu der erstmaligen Einbeziehung 
von Kommunalvertretern in die Arbeit der 
Gemeinsam en Verfassungskommission 
am 24.6.1993 und damit eine Woche vor 
Ende der Kommissionsberatungen mit der 
Verständigung auf einen gemeinsamen 
Vorschlag von CDU/CSU und SPD mit 
dem Wortlaut: „Die Gewährleistung der 
Selbstverwaltung umfasst auch die 
Grundlagen der finanziellen Eigenver-
antwortung" führte4. 

2003/04 durfte ich dann für den Deutschen 
Landkreistag aktiv in der Kommission zur 
Modernisierung der bundesstaatlichen 
Ordnung mitwirken, für alle Kommunen 
deren Anliegen In der konstituierenden Sit-
zung am 7.11.2003 vortragen5und Im Früh-
jahr 2004 die später in Art. 84 Abs. 1 S. 7 
und 86 Abs. 1 S. 2 GG eingegangene For-
mulierung: 

„Durch Bundesgesetz  &Men  Gemeinden 
und Gemeindeverbänden Aufgaben nicht 
übertragen werden" 

gemeinsam mit den Repräsentanten des 
Bundesministeriums der Justiz, des Frei-
staats Bayern und des Landes Nordrhein-
Westfalen mit entwickeln. 

Dazu kam die Welle der Neuregelungen 
bei den landesverfassungsrechtlichen 
Konnexitätsregeiungen. Als wir im Sep-
tember 1993 Friedrich  Schoch  und Joa-
chim Wieland mit der Erstellung eines Gut-
achtens zur Mehrbelastungsausgleichs-
pflicht betrauteno, gab es in den 13 Flä-
chenländern gerade einmal vier strikte 
Konnexitätsregelungen,. nämlich in Ba-
den-Württemberg, Sachsen sowie ebee-
schwächt in Thüringen und Sachsen-An-
halt. In den folgenden Jahren kam es mit 
der Initialzündung durch den 61. Deut-
schen Juristentag Im September 1996 in 
Karlsruhe in allen Fiächenländern mit Aus-
nahme Thüringens und Sachsen-Anhalts 
zu Neuregeluncten bzw. Nachschärfungen  
der landesverfasSungsrechtlichen Mehr-
belastungsausgleichsregelungen, denen 
sich die Landespolitik allerdings häufig — 
insbesondere, wenn es um Aufgabener-
weiterungen seitens des Bundesgesetzge-
bers ging — mehr oder minder trickreich zu 
entziehen versuchte, was zum  Tell  mit Hilfe 
der Landesverfassungsgerichte, von de-
nen zuvörderst die in Nordrhein-Westfalen 
und Rheinland-Pfalz genannt seien, auch 
gelang. 

• Henneke, Der Landkrels 1993, 212. 

• Henneke  (Fn.  1)s. 61 (80 ff.), 

• Henneke  (Fn.  1) S. 61 (951.1. 

• Henneke, KommIsslonsprotokoil 1,21(B)— 23(A). 

o Schoch/Wieland, Ftnanzlerungsverantwortung für 
gesetzgeberisch veranlasste kommunale Aufgaben, 
1995. 

Der Landkreis 10/2020 



Verfassungsfragen der Kommunalfinanzen 

Abb. 5:  Forman  des Konnexitätsprinzips 6 MIZIA 
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Abb. 6: Struktur der landesverfassungsrechtlichen Finanzgarantien • i:Avgia. 
Aufgabenkategorie Finanzierungsfolge 
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Abb. 7: Duale landesverfassungsrechtliche 
Finanzgarantie 
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Verfassungsfragen der Kommunalfinanzen ee,mmefze. 

Und auch jetzt noch wird - wie etwa die 
Kommentierungen Von Schönenbrolcher 
und Dumer zu Art. 78 und '79 LV NW 
zeigen7  -1 vereinzelt versucht, nicht den 
Schutzgehalt der kommunalen Finanzaus-
stattungsgarantien aufzubereiten, sondern 
dessen (vermeintliche) Lücken aufzuspü-
ren und auszudehnen, während ganz über-
wiegend versucht wird, Wortlaut und I nten-
tionsgehait der Neuregelungen sachge-
recht aufzubereiten, wofür exemplarisch 
auf zwei jüngere Beiträge von Schoche 
zu verweisen ist. 

B. Erkenntnisse zusammenfügen 

• Dennoch konnte insbesondere mit Hilfe 
der Rechtsprechung einzelner Landesver-
fassungsgerichte, vor allem aber des Bun-
desverfassungsgerichts und des Bundes-
verwaltungsgerichts gerade in jüngerer 
Zeit In einem wahren Marathonlauf viel für 
die gebotene Sicherung der kommunalen 
Finanzausstattung im gesamten  Goblet  
der Bundesrepublik Deutschland erreicht  
warden.  

Inzwischen sind die sich normativ auf-
drängenden Ergebnisse für eine bun-
desweit geltendeAusiegung der kommuna-
len Steuerhoheit (Verpflichtungsadressat 
Bund), der quantitativen Finanzausstat-
tungsgarantle (Verpflichtungsadressat je-
weillges Land) und der Mehrbelastungs-
ausgleichspflichten bei Schaffung neuer 
Pflichtaufgaben und der Erweiterung beste-
hender Aufgaben durch  Build  und Länder 
(Verpflichtungsadressat Jeweiliges Land) 
zumindest in Sichtweite geraten, Nun müs- 
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sen „nur noch" alle vorilegenden Puzzle-
teile zum richtigen Gesamtbild zusammen-
gefügt werden: 

Jetzt muss auch hier zusammenwachsen, 
was zusammengehört! 

Aber das ist kein Selbstläufer, wie die in 
aller Härte geführten Verhandlungen um 
den Pakt für den Öffentlichen Gesund-
heitsdienst zeigen, sind Bund und Länder 
doch immer wieder versucht, nach Um-
gehungen zu suchen, um seit Längerem 
bestehenden, inzwischen ausgeurteliten 
und damit mühsam erkämpften strikten 
verfassungsrechtlichen Vorgaben doch 
wieder zu entgehen. 

1. Kommunales Schutzbedürfnis In 
dreifacher Hinsicht 

Die Kernfrage lautet: 

Wie Ist die Schutzbedürftigkeit der Ge-
meinden und Kreise in finanzieller Hin-
sicht präzise zu umschreiben'? 

Es geht darum, dass die Kommunen ihre 
laufenden Aufgaben bei wirtschaftlicher 
Aufgabenwahrnehmung ohne Kreditauf-
nahme finanzieren und dabei ihre örtliche 
bzw. kreisliche Gemeinschaft auch durch 
eigene Entscheidungen gestalten können. 

Zur Eigengestaltung gehören eigenverant-
wortlich wahrzunehmende Selbstverwal-
tungsaufgaben, aber auch eigengestalt-
bare Einnahmen. Das sind bei den Ge-
meinden insbesondere die Grund- und die 
Gewerbesteuer  sole  die örtlichen Ver-
brauch- und Aufwandsteuern, bei den  

Kreisen anstelle eigengestaitbarer Steuer-
einnahmen die Kreisumlage.  

Bel  den von den Kreisen und Gemeinden 
wahrgenommenen AUfgabeh springt ins 
Auge, dass die Zahl und der Umfang der 
staatlich ausgeformten Pflichtaufga-
ben im Laufe der Zeit Immer stärker zuge-
nommen haben. Diese Pflichtaufgaben 
muss die jeweilige Kommune erfüllen; da-
für benötigt sie entsprechende Finanzmit-
tel, die die eigengestaltbaren Einnah-
men aufgabenangemessen aufsto-
cken, wobei grundsätzlich das Gesamt-
deckungsprinzip gilt.  

Bel  einem näheren Blick auf die Pflichtauf-
gaben und den dafür entstehenden Finanz-
bedarf ist zweierlei zu unterscheiden. Zum 
einen sind die Pflichtaufgaben In Zahl und  
Umfang nicht statisch, sondern unterlie-
gen Veränderungen In der gesetzlichen 
Ausformung. Zum anderen werden diese 
normativen Veränderungen in der Sache  
von unterschiedlichen Normgebern  
vorgenommen, nämlich den Ländern einer-
salts  und dem Bund andererseits. Für deren 
Kompetenzabgrenzung untereinander sind 
die Art. 70 - 74 GG maßgeblich. Der 
Schwerpunkt aufgabenverändernder Sach-
gesetze liegt dabei beim Bund, und zwar 
insbesondere im  welt  verstandenen Sozial-
bereich, verfassungsrechtlich In Art. 74 
Abs. 1 Nr. 7 GG „öffentliche Fürsorge" 
genannt. 

Das bedeutet, dass angeslchts laufender 
Veränderungen kommunaler Pflicht-
aufgaben, die In Ed.ler Regel mit Aufgaben-
und AUsgabenausweltungen verbunden 
sind. die Finanzierung der Kommunen  
fininwujegierAngmael_weg_len muss. 

Dafür sind verschiedene LöSungswege 
denkbar. Unsere Verfassungsordnung 
hat sich für ein relativ komplexes, In der 
jeweiligen konkreten Zuordnung aber ein-
deutiges System entschieden, das auf die 
Frage:,  
Wer will was von wem warum woraus? 

Immer eine klare Antwort - jedenfalls sollte 
sie klar und eindeutig sein - parat hat, 
sodass eines mit Sicherheit stets völlig 
falsch Ist: Undifferenziert unadressiert all-
gemein nach „Hilfe von Bund und Län-
dern" zu rufen, well dann an niemanden 
ein konkretes und speziflziertes Hilfeersu-
chen adressiert wird - und nach der deut-
schen Verfassungsordnung auch keine 
Ebene Finanzmittel bereitstellen darf, wenn 
sie gar nicht zuständig ist. Schließlich muss 
jeder Bürger wissen können, wen er- nicht 
zuletzt durch seine Stimmabgabe bei Wah-
len - für was in der Sache und hinsichtlich 

7 Dazu  aunt.: Henn eke,  Der Landkreis 2020, 4291.  

Schoch,  In: Henneke (Hrsg.), Vergewisserungen 
über Grundfragen kommunaler Selbstverwallung, 
2018. S. 123, sowle In: Henneke (Hrsg.), Glelchwar-
tlge LebensverhällnIsse bel veränderter stank des 
Bundesstaates?, 2019, S. 49,  dare.  ZG 2018, 97, 
und ZG 2019, 114. 
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Abb. 8: Aufgaben- und Finanzbeziehungen von Bund, Ländern und Kommunen, wenn Aufgabenausformung 
und Zuständigkeitsbestimmung vor dem 1.9.2006 vorgenommen worden sind 

DELITSCHER 
LANDKREISTAG 

Bundesgesetzgeber hat Aufgabe normiert 

Ausführung durch Länder als 
eigene Angelegenheit  gem.  

Art. 83,84 Abs. 1 GG 

 

Bund hat Kommunen zur Aufgabenwahrnehmung 
als Regelung der Einrichtung der Behörde  
gm.  Art. 84 Abs. 1,2. Alt. GG a.F. bestimmt 

.4  

Land nimmt Land weist Im Regelfall Ausnahmsweise als punktuelle 
Aufgabe Aufgaben- nicht Annexregeiung für den wirksamen 

selbst wahr wahrnehmung notwendig Vollzug der materiellen Bestimmungen des 
und finanziert 

sie 
den Kommu- 

nen zu 
Bundesgesetzes notwendig 

Aufgabenbezo- Abwehranspruch der Finanzverantwortung bei Kommunen. 
gener Mehrbe- Kommunen aus Art, 28 Gemäß Art. 28 Abs. 2 GG 1.V.m. Landes - 
lastungsaus- Abs. 2 GG i.V.m. Art. 84 verfassung muss Land eine aufgabenange- 
gleich durch 

Land (striktes 
Abs. 1 GG vor BVerfG messene Finanzausstattung in einem Umfang 

sicherstellen, dass Kommunen jedenfalls alle 
Kann wegen Ablaufs Konnexitäts- Pflichtaufgaben und ein Mindestmaß an 

prinzip für der Jahresfrist nicht freiwilligen Aufgaben erfüllen können 
Verwaltungs- mehr geltend (Land kann Belastungen gegenüber 

und Zweckaus-
gaben). 

gemacht werden Bund nach Art. 106 Abs. 3 S. 4, Abs. 4 
8.1 GG geltend machen). 

Verfassungsfragen der Kommunalfinanzen L 

seiner Steuerbelastung verantwortlich ma-
chen kann. 

VerpflIchtungsadressaten 

Abstrakt lassen sich bei der Verantwortung 
für die kommunale Finanzausstattung drei 
Fragen unterscheiden: 

• Wer ist für die kommunale Steuer-
ausstattung zuständig und verant-
wortlich? 

O Wer ist für die quantitative Sicher-
stellung der kommunalen Finanz-
ausstattung zuständig und verant-
wortlich? 

O Wer ist für die Anpassung der kom-
munalen Finanzausstattung verant-
wortlich, wenn es zu Vermehrungen 
oder Erweiterungen kommunaler 
Pflichtaufgaben und damit verbun-
dener Ausgaben kommt? 

Die ersten beiden Fragen sind bezüglich der 
Zuständigkeit leicht zu beantworten. Die 
Steuergesetzgebungskompetenz ist in 
Art. 105 Abs, 2 und 2a GG geregelt. Danach 
liegt die Steuergesetzgebungskompe-
tenz nur für die örtlichen Verbrauch- und 
Aufwandsteuern bei den Ländern, im Übri-
gen aber beim Bund. Dieser hat davon 
hinsichtlich der Gemeinden für die Grund• - 
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steuer, die Gewerbesteuer und die Beteili-
gung an der Einkommensteuer und an der 
Umsatzsteuer Gebrauch gemacht. Hin-
sichtlich der insbesondere mit Aufgaben 
der öffentlichen Fürsorge, des Gesund-
heitsschutzes und des Umweltschutzes be-
trauten Kreisebene hat der Bundesgesetz-
geber dagegen keine Steuererhebungs-
bzw. -beteiligungskompetenz normiert, 
wohl aber die Erhebung einer Kreisumlage 
bezogen auf die buhdesgesetzlich den Ge-
meinden bereitgestellten Steuerquelien in 
Art, 106 Abs. 6 S. 6 GG zugelassen, 

Für die quantitativ aufgabenangemes-
sene Finanzausstattung der Gemeinden 
und Kreise unter Berücksichtigung der 
Ausschöpfung deren eigener Einnahme-
potenziale Ist das jeweilige Land, dessen 
Glied die jeweilige Gemeinde bzw. der je-
weilige Kreis ist, zuständig, und zwar nur 
dieses, und nicht der Bund. Der Bund kann 
den Ländern allerdings die Erfüllung Ihrer 
Pflicht durch die Bundesbeteiligung an 
Geldleistungsgesetzen erleichtern, wie 
dies gerade bei der Erhöhung der Bundes-
betelligungsquote an den Ausgaben der 
Kreise und kreisfreien Städte für die Kosten 
der Unterkunft und Heizung nach dem 
SGB  II  um 25 Prozentpunkte geschieht. 

So einfach die Frage nach dem „von wem?" 
bei der aufgabenangemessenen Finanz-
ausstattung zu beantworten ist, so schwie-
rig ist die sogleich (C.II.) zu erörternde Ant-
wort auf die Frage nach dem konkreten 
Umfang. 

Für die dritte Frage nach der  Anpas-
sunqsverantwortuna bei Pflichtaufaa-
benveränclerunqen kommen gleich drei 
Antwortmöglichkeiten in Betracht: 

Zunächst könnte als Ausdruck des Ge-
samtdeckungsprinzips schlicht der An-
spruch der Kommunen auf aufgabenange-
messene Finanzausstattung quantitativ 
entsprechend anzupassen sein. Dann läge 
die Finanzierungsverantwortung automa-
tisch ebenfalls bei den Ländern. Eine sol-
che einheitliche oder monistische Fi-
nanzgarantie bestand ursprünglich in 
Hessen und in Rheinland-Pfalz. 

Zum anderen kann zwischen dem beste-
henden Aufgabenbestand, für den eine auf-
gabenangemessene Finanzausstattung 
über den kommunalen Finanzausgleich si-
cherzustellen  1st,  und normativ neu hinzu-
tretenden bzw. erweiterten Aufgaben un-
terschieden werden, für die aufgabenak-
zessorisch ein gesonderter (Mehr-)Belas-
tungsausgleich erfolgt, wobel sich sogleich 
die Frage nach dem „Von wem?" stellt. 
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, 
Abb. 9: uroaben- und Finanzbezlehungen von Bund, r • i% s Ländern und Kommunen seit 1.9.2006 

a) Bundesgesetzgeber normiert Sachaufgabe 

Ausführung durch Länder als eigene 
Angelegenheit  gem.  Art. 83, 84 Abs. 1 S. 1 GG 

oder  gem.  Art. 104a Abs. 33.2,3 GG 
Im Auftrag des Bundes 

Ausführung durch 
Länder Im Auftrage 
des Bundes  gem.  

Art. 85 GG 

, 

Bundesrat muss zustimmen, wenn Gesetz 
Pflichten der Länder zur Erbringung von Geld - 

leistungen oder geldwerten Sachleistungen oder 
vergleichbaren Dienstleistungen gegenüber 

Dritten begründet 

Bund kann Zweckausgaben für Geldielstungsgeset - 
ze z.t oder ganz tragen; 
wenn 50% bzw. 75% : Bundesauftragsverwaltung 

Bund trägt Zweck- 
ausgaben nach 

Art. 104a Abs. 2 GG 

Land nimmt Auf- 
gabs  selbst wahr, 
trägt Verwaltungs - 

ausgaben 
vollständig und 
Zweckausgaben 
je nach Bundes- 

beteillgung 

Land weist Aufga- 
benwahrnehmung 
den Kommunen zu 

Aufgabenbezogener 
Mehrbelastungseus- 
gleich durch Land 

für Verwaltungs- und 
Zweckausgaben 

(striktes Konnexitäts- 
prinzip) 

Land nimmt  
Aufgaben selbst 
wahr und trägt 

(nur) 
Verwaitungs- 

ausgaben 

b) Bundesgesetzgeber modifiziert Saab aufgabe 

und lässt vor 2006 geschaffene 
bundesgesetzliche ZuständIgkeits- 

bestimmung der Kommunen bestehen 

und hebt bestehende 
bundesgesetzliche ZuständIgkeits- 

bestimmung der Kommunen auf 

Durchgriffsverbot des Art. 84 
Abs. 1 S.  71st welt,  Art. 126a Abs. 1 
S. 1 GG Ist eng auszulegen, daher 

nur kleine Anpassungen und 
Abrundungen erlaubt 

, 
'2 

Gleichlautende landesrechtliche 
Zuständigkeitsregelung begründet - 
unabhängig vom Zeitpunkt ihres nur 

dekiaratorlsch wirkenden Inkrafttretens 
- erst mlt Konstitutivwerden erstma- 
Ilge landesrechtliche Zuweisung von 

Aufgaben an Kommunen 

k ' * 

Sachregelung 
erfolgt In diesem 

Rahmen 

Sachregelung geht 
darüber hinaus 

Sie löst Regelungspflicht des 

Glelchlautende 
landesrechtliche 
ZuständIgkeits- 

regelung ist  welter-  
hin deklaratorisch, 

keine Mehrbe-
lastungsaus-
gleichspflicht 

Wegen Att. 84 
Abs. 1 S. 7 GO 

verfassungswidrig 

Landes zum Mehrbelastungs- 
ausgleich für bei in Pflicht 

genommenen 
Kommunen eintretende 
Aufgabendifferenz aus. 

, 

Wenn Land  gem.  
Art. 126a Abs, 1 

S. 2 GG ersetzende 
Zuständlgkelts- 

ordnung vornimmt, 
wird Regelung konsti- 
tulle und löst gegen- 
über (neuem) Träger 
vollei3elastungsaus- 

glelchsptIloht aus  

Sachregelung kann 
nur aufrechter-
halten  warden,  

wenn Aufgaben-
übertragungs- 

regelung 
aufgehoben wird 

Bel  neuen Aufqabenkreierungen und  
-aasweitungen durch das Land 'leg!  
di.  Antwort auf der _Hand; Es kann nur  
(tagI  and  selbst sein. Die schwierige 
Frage ist: Was geschieht neuen  
Aufaabenkrelerunqen und -ausweitungen  
lurch  den Bund?  

Das war exakt die Problematik, die von der 
Kommission zur Modernisierung der bun-
desstaatlichen Ordnung 2003/04 zu lösen 
war, war bis dahin doch die Verfassungs-
rechtslage so, dass der Bund Sachrege-
lungen im Rahmen seiner Gesetzgebungs-
kompetenz treffen und mit Zustimmung 
des Bundesrates zudem auch Aufgaben-
übertragungen auf die Kommunen vorneh-
men durfte, ihm direkte Finanztransfers an 
die Kommunen aber strikt untersagt wa-
ren. 

Aus diesem Dilemma konnte man auf 
zweierlei Weide herauskommen. Das hatte 
ich in der konstituierenden Sitzung der 
Kommission zur ModernIsierung der bun-
desstaatlichen Ordnung am 7.11.2003 auf-
zuzeigen9: entweder, indem dem Bund 
unmittelbare Finanztransfers an Kom-
munen bei bundesrechtlichen Aufgaben-
modifikationen durch Änderung des Art. 
104a GG erlaubt würden oder, Indem - 
bei Fortbestehen der Sachregelungs-
befugnisse des Bundes - Ihm Aufga-
benübertragungen an die Kommunen 
durch Änderung des Art, 84G0 untersagt 
würden. Nur eines stand für die Kommunen 

und bald auch für die Kommission - fest: 
Es konnte nicht so bleiben, wie es war. Die 
„offene Flanke" gegenüber bundesge-
setzlichen Aufgabenübertragungen auf 
die Kommunen unter - augenzwInkernder 

Zustimmung des Bundesrates, bei der 
dann niemand für die Finanzierung der 
kommunalen Mehrbelastungen zuständig 
war, musste geschlossen  warden.  

Und das ist such gelungeni Vor die Aus-
wahl der beiden Alternativen gestellt, ent-
schieden sich die Länder im Frühjahr 2004 
mit 16 : 0 gegen die Begründung unmit-
telbarer Finanzbeziehungen zwischen 
Bund und Kommunen bei bundesrechtil-
chen Aufgabenveränderungen und für das 
strikte Aufgabenübertragungsverbot und 
sicherten sich selbst zugleich gegen das 
Risiko ab, in eine Erstattungsfalle zu ge-
raten kein Geld vom Bund, aber Aus-
gleichspflicht gegenüber den Kommunen), 
durch Schaffung eines neuen Art. 104a 
Abs, 4 GG (neue Zustimmungspflicht des 
Bundesrates bei Bundesgesetzen mit Kos-
tenfolgen für die Länder). „Politische Lö-
sung statt Konnexität" hieß das dafür auf 
Länderseite geprägte Zauberwort, 

So verengten sich  din  Antwortmöglich-
Jelten hai dar normativen Veränderung 
kommunaler Pflichtaufgabert  unabhängig  
von der Frage, ob die materielle Regelung  

Henneke, KommIsslonsprolokoll 1,21(0)— 22(8). 
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11 

12 

13 

Land uetroffen wurde, auf zwei:  

Anpassung des Finanzausgleichsvo-
,  lumens  oder Hinzutreten eines aufga- 

n Mehrbelastun s-
ansgleichs im  Rahmen einer dualisti-
schen Finanzgarantie. 

Diese Frage wurde von  alien  Ländern nicht 
zuletzt durch landesverfassungsrechtliche 
Änderungen im letztgenannten Sinne be-
antwortet. 

Wichtig ist zu erkennen, dass insoweit im 
bundesstaatlichen System alle gefunde-
nen Lösungsansätze miteinander zu-
sammenhängen und letztlich auf die Ga-
rantie kommunaler Selbstverwaltung 
In Art. 28 Abs. 2 GG als bundesweit 
und unmittelbar geltende Durchgriffsnorm 
zurückzuführen sind und der Bund ge-
mäß Art. 28 Abs. 3 GG In der Pflicht steht 
zu gewährleisten, dass die • verfassungs-
mäßige Ordnung der Länder den Bestim-
mungen der Abs. 1 und 2 des Art. 28 GG 
entspricht. 

C. Lösungsbeiträge der 
Rechtsprechung 

I. BVerfG 

Auch wenn das BVerfG, wie es jüngst 
noch einmal hervorgehoben hat19, nach 
wie vor nicht entschieden hat, ob Art. 28 
Abs. 2 GG einen Anspruch auf finanzielle 
Mindestausstattung enthält und wie dieser 
der Höhe nach zu bemessen ist, hat es 
doch gerade in den letzten Jahren insoweit 
wertvolle und sich auf ein Ziel hinbewe-
gende verdichtende Hinweise gegeben: 

2018 hat es — wir haben das Zitat auf das 
Titelblatt des Kommunalfinanzberichts 
2017/2018 gesetzt — herausgestelit11: 

„Der Senat hat wiederholt festgestellt, dass Art. 
28 Abs. 2 S. 3 GG den Staat verpflichtet, den 
Kommunen gegebenenfalls die Mittel zur Verfü-
gung zu  stollen,  die sie zur Erfüllung Ihrer Auf-
gaben benötigen. Diese Aufgabe trifft zuvörderst 
die Länder. Gegen die Länder richtet sich—sollte 
er von Art. 28 Abs. 2 S. 3 GG umfasst und nicht 
lediglich landesverfassungsrechtlich verbürgt 
sein — daher auch der Anspruch auf finanzielle 
Mindestausstattung, aufgabenangemessene Fi-
nanzausstattung oder einen Mehrbelastungsaus-
gielch." 

Ein Jahr zuvor hatte das BVerfG12  in Aus-
gestaltung der den Bund nach Art. 28 
Abs. 3 GG treffenden Gewährielstungs-
pflicht bereits festgestellt, was wir auf 
dem Titelblatt des Kommunalfinanzbe-
richts 2018/19 festgehalten haben: 

„Des Landesrecht  dart  keine Regelungen enthäi-
ten, die mit Art. 28 Abs. 2 GG nichtverelnbar sind. 
Art. 28 Abs. 2 GG will bestimmte Mindeststan-
dards an bürgerschaftlicher Selbstbestimmung in ' 
ganz Deutschland einheitlich garantieren und tat-
sächlich gewährleisten." 

Und im Juli dieses Jahres hat das BVerfG—
wie auch dem Titelblatt des Kommunal- 
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finanzberichts 2019/20 zu entnehmen ist — 
nicht nur grundlegende Aussagen zum 
Aufgabenübertragungsverbot des Bundes 
in Verbindung mit den landesverfassungs-
rechtlichen Konnexitätsregelungen getrof-
fen13, sondern insoweit auch eine unmit-
telbare Ableitung aus Art. 28 Abs. 2 GG 
vorgenommen, indem es herausgestellt 
hat", dass 

„slch Art. 28 Abs. 2 S. 3 GG zumindest entneh-
men lässt, dass zwischen der Zuweisung von 
Aufgaben und der Zuweisung von FinanzmItteln 
ein Konnex besteht. Insoweit  Mgt  Ihm die Vor-
stellung einer aufgabengerechten kommunalen 
Finanzausstattung zugrunde." 

Abrundend hat es hinzugefügt; 

„Verfassungsnormen sind so zu Interpretieren, 
dass sie ihre Wirkkraft möglichst entfalten." 

Finanzausstattungsgarantle 

1. BVerwG 

Anders als das BVerfG hat das BVerwG mit 
Urteil vom 31,1.201315  die Gelegenheit 
genutzt, sich anlässlich einer Kreisumiage-
streitigkeit zum finanzausstattungsbezo-
genen Inhalt der kommunalen Selbstver-
waltungsgarantie in Art. 28 Abs. 2 GG zu 
äußern und dessen materiell-rechtliche 
Vorgaben für die Kreisumlagefestsetzung 
zu aktualisieren. 

Dabei hat das BVerwG einen absoluten 
Kernbereichsschutz angenommen. so-
wie diesen anhand von Parametern defi-
niert und zu dessen Sicherstellung das 
Land sowie zu dessen Wahrung den Land-
Weis mit der Folgeverpflichtet, dass es § 58 
Abs. 4 LKO RhPf, wonach der Landkreis 
nach den Bestimmungen des Landesfl-
nanzausglelchsgesetzes jährlich eine Kreis-
umlage zu erheben hat, soweit die Finanz-
mittel aus Entgelten für seine Leistungen, 
aus Steuern und sonstige Finanzmittel sei-
nen Finanzbedarf nicht decken, verfas-
sungskonform einschränkend dahinge-
hend ausgelegt hat, dass dadurch die ge-
meindliche Mindestfinanzausstattung ge-
wahrt werden muss. Die zentralen Aussa-
gen des BVerwG lauten16: 

„Die Gemeinden müssen mindestens über so 
große Finanzmittel verfügen, dass sie Ihre pflich-
Non (Fremd- wIe Selbstverwaltungs-)Aufgaben 
ohne (nicht nur vorübergehende) Kreditauf-
nahme erfüllen können und darüber hinaus 
noch über eine ,frele Spitze' verfügen, um 
zusätzlich freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben 
In einem bescheidenen, aber doch merklichen 
Umfang wahrzunehmen. 

Der Kernbereich der verfassungsrechtlichen 
Selbstveiwaltungsgarantle wird nicht schon 
dann verletzt, wenn die Finanzausstattung el-
ner Gemeinde nur in einem Jahr oder nur für 
einen vorübergehenden Zeitraum hinter dem 
verfassungsgebotenen Minimum zurückbleibt. 
Der Kernbereich der Garantie ist vielmehr erst 
dann verletzt, wenn die Gemeinde strukturell 
und auf Dauer außerstande  1st,  Ihr Recht auf 
eine eigenverantwortliche Erfüllung auch freiwil- 

liger Selbstverwaltungsaufgaben wahrzuneh-
men. 

Aus Art. 28 Abs. 2S. 3,1  Hs.  GG ergibt sich, dass 
der anerkannte ,Kernberelch` der kommunalen 
Selbstverwaltungsgarantle nach Art. 28 Abs. 2S. 
1 GG auf die Grundlagen der finanziellen Eigen-
verantwortung zu erstrecken ist. Dass Art. 28 die 
gemeindliche Selbstverwaltung in ihrem Kernbe-
reich absolut schützt und dass dies such deren 
finanzielle Voraussetzungen umfasst, gilt unge-
achtet der zusätzlichen Garantlen des Art. 106; 
diese treten noch hinzu. 

Klargestellt werden muss, dass dieser ,Kernge-
halt' die äußerste Grenze des verfassungsrecht-
lich Hinnehmbaren — das verfassungsrechtliche 
Minimum —bezeichnet, das elner weiteren Relati-
vierung nicht zugänglich ist. Der Landesgesetz-
geber könnte also eine strukturelle Unterfinanzie-
rung der Gemeinden In diesem Sinne nicht mit 
dem Hinwels darauf rechtfertigen, dass auch 
die Haushaltslage des Landes notleidend ist. 
Der Mindestfinenzbedart der Kommunen 
stellt vielmehr einen abwägungsfesten Min-
destposten Im öffentlichen Finanzwesen des 
jeweiligen Landes dar. 

Das gilt für Jedwede Finanzregelung, gleichgültig, 
ob sie vom Land oder vom Kreis selbst erlassen 
wurde; weder  dad  eine Regelung des Landesge-
setzgebers zu einer strukturell unzureichenden 
Finanzausstattung führen, noch darf eine Rege-
lung eines Kreises diese Wirkung haben, dass des 
absolute Minimum der Finanzausstattung der 
krelsangehörigen Gemeinden unterschritten wird. 
Der Vertreter des Bundesinteresses  waist  zutref-
fend darauf hin, dass der Landesgesetzgeber 
dieses System des Finanzausgleichs als Gan-
zes zu verantworten hat; er ist verpflichtet, 
eine angemessene Finanzausstattung, wenigs-
tens aber eine Mindestausstattung in Gesamt 
seines Regelwerkes zu gewährleisten." 

Diese Rechtsprechung hat es inzwischen in 
drei weiteren Urteilen17  wiederholt und im 
Detail vertieft, sodass von einer ständig en 
Rechtsprechung des BVerwG gespro-
chen  warden  kann, die Inzwischen von zahl-
reichen Oberverwaltungsgerichten über-
nommen worden  el',  so auch vom OVG 
Rheinland-Pfalz bereits am 21.2.200419, 
und sich Irt der Verwaltungsgerichts-
barkeit damit vollständig durchgesetzt 
hat. Streit besteht auf dieser materiell-recht-
lichen Grundlage nur noch über daraus Im 
Detail folgende Verfahrenspflichten20. 

ia BVerfG, Der Landkreis 2020, 357(356) = NVwZ 
2020, 1342 (1345) Rn. 55. 

BVe'rfGE 150, 1 Tz, 183, 188. 

BVerfGE 147, 185 Rn, 49, 54,  

averts,  Der Landkreis 2020, 3578. = NVwZ 2020, 
1342 ff. m. Anm. Rixen, 

11 BVerfG  (Fn.  10) Rn. 55. 

16 BVerwGE 145, 378. 

'a BVerw0E 145,378 (385, 3890., Rn. 21 f., 33, 36). 

BVerwGE 152, 188; 165, 381 und NVwZ 2020, 
1365 m. Anm. Brüning. 

'a Dazu  aunt:  Henneke, Die leelsumlagefestselzung, 
2020, S. 54 ff. 

'a OVG RhPf, DVBI, 2014, 589, und Der Landkreis 
2020, 357, dazu ausf.: Henneke, NVwZ 2020, 
1473. 

20  Dazu  aunt.: Henneke, Die Kraisumlegefesisetzung 
(Fn. 181, S. 181 0. 

477 



As 

Verfassungsfragen der Kommunalfinanzen 

b. 10: VerfGH NW kreiert weitestgehende kommunale 
Schutzlücke bei bundesrechtlichen Aufgabenregelungen 

DEMOIE 
LAUD 

Bund  VI  Sachregelungen insb. im Sozialbereich, 
deren Aus  rung  auf kommunaler Ebene 
zu Ausgaben gerungen führt 

Landesverfassungs-
rechtliches 
Konnexitätsprinzip 

greift nicht, wenn Landes-
gesetzgeber nicht voraus-
sehbares Bundesrecht 
nicht im Blick hatte 

Land kann durch wei 
fasste Zuständigkei ormen 
AusglelchspflIcht Welt- 
gehend mini en 

VerfGH , DVBI. 2015, 171 
(175 81 f.) 

Anspr der Kommunen 
auf, indestausstattung 

von Leistungsfähigkeit des 
Landes abhängig 

Anspruch, solange bei 
Verg hsbetrachtung 
Parame 
• Finanzie gssaldo, 
* Schuldens d, 
o Zinsausgaben 
beim Land schlech sind als 
bei Kommunen 

VerfGH NW, Urt. V. 10.5.20 
Tz. 64, 73 

2. HessStGH ./. VerfGH NW und 
VerfGH RhPf 

Kurz darauf hat der HessStGH in zwei 
Urteilen vom 21.6.201321  und vom 
16.1.201922  entsprechend entschieden: 

„Aus Art. 137 Abs, 1, Abs. 3 S. 1, Abs. 6 HeVerf 
folgt der Anspruch der Gemeinden auf eine an-
gemessene Finanzausstattung gegen das Land. 
Dieser Finanzausstattungsanspruch verpflichtet 
das Land sicherzustellen, dass die Gemeinden 
finanziell In der Lage sind, sämtliche gesetzlichen 
Pflichtaufgaben und ein Mindestmaß an freiwilli-
gen Aufgaben wahrzunehmen, Die Gemeinden 
haben einen hierauf gelichteten Anspruch auf 
Gewährleistung der finanziellen Mindestausstat-
tung, 

Die kommunale Finanzausstattung ist außerdem 
auf angemessene Tellhabe an der Finanzkraft des 
Landes Hessen gerichtet. insoweit hängt der 
Finanzausstattungsanspruch von der Finanzkraft 
des Landes ab und geht grundsätzlich Ober den 
Anspruch auf Gewährleistung der Mindestaus-
stattung hinaus. 

Aus Art, 137 Abs. 1, Abs. 38. 1, Abs. 5 HeVerf 
folgt ein Anspruch der Gemeinden, dass der 
Gesetzgeber den kommunalen Finanzbedarf 
nachvoliziehbar und vertretbar ermittelt und für 
den kommunalen Finanzausgleich ein transpa-
rentes und vertretbares Vertellungsmodell vor-
sieht.' 

Nur bei einem Gericht sind die materiell-
rechtlichen Ausführungen des BVerwG 
zu Art. 28 Abs, 2 GG bisher in gleich zwei 
Urteilen ausdrücklich auf Ablehnung 
gestoßen, nämlich  helm  VerfGH NW, 
wobei sich dieser auf Art. 79 S. 2 LV NW 
stützt, die insoweit lautet: 

„Das Land Ist verpflichtet..., Im Rahmen seiner 
finanziellen Leistungsfähigkeit einen überge-
meindlichen Finanzausgleich zu gewährleisten." 

In Reaktion auf das Urteil des BVerwG vom 
31.1.2013 hat der VerfGH NW zunächst 
mit Urteil vom 6.6,201423  festgestellt: 

„Hach der Verfassungsrechtslage In Nordrhein-
Westfalen ist diese Judikatur in Ansehung des 
Wortlauts von Art. 798. 2 LV NW Jedenfalls nicht 
zutreffend," 

Nachdem dann das BVerwG im Juni 2016 
ein weiteres Mal, dieses Mal bezogen auf 
eine Krelsumlagefestsetzung in Hessen, In 
Übereinstimmung mit dem HessStGH den 
einer Relativierung nicht zugänglichen 
Mindestfinanzausstattungsanspruch aus 
Art. 28 Abs. 2 GG hergeleitet hat24, legte 
der VerfGH NW mit  Udell  vom 10.6,201628  
noch einmal deutlich nach: 

„Der VerfGH sieht sich danach mit Nick auf bun-
desverfassungsrechtliche Vorgaben nicht veran-
lasst, Art, 79 S. 2 LV NW einschränkend dahin-
gehend auszulegen, dass der dort normierte 
Leistungsfähigkeitsvorbehalt für den allgemeinen 
Schutz eines Kembereichs der kommunalen 
Selbstverwaltung unterhalb einer absolut be-
stimmbaren MIndestflnanzausstattungsgrenze 
nicht mehr geiten  soli.  Zu einer Korrektur dieser 
Auffassung sieht sich der VerfGH weiterhin nicht 
aufgrund der Entscheidung des BVerwG20  ver-
anlasst: Danach  soli  Art. 28 Abs. 2 GG einen dem 
Kernbereich zuzuordnenden, nicht mit Blick auf  
(fine  notieldende Haushaltslage des Landes reia- 
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tivierbaren Anspruch der Kommunen gegen das 
Land auf Mindestausstattung umfassen." 

Zu einer ähnlichen Auslegung der landes-
verfassungsrechtlichen Garantie einer fi-
nanziellen Mindestausstattung wie der 
VerfGH NW ist allerdings vor den Urteilen 
des BVerwG ab 2013 zu Art. 28 Abs. 2 
GG — der VerfGH RhPf gekommen, der 
mit Urteil vom 14.2.201227  zu Art. 49 
Abs. 6 LV RhPf ausgeführt hat: 

„Zwar stellt die Verfassung für Rheinland-Pfalz die 
Flnanzausstattungsgarantle nicht ausdrücklich 
unter den Vorbehalt der finanziellen Leistungs-
fähigkeit des Landes.  Br'  von der Finanzkraft des 
Landes losgelöster Anspruch der Kommune 
stünde Jedoch im Widerspruch zur grundlegen-
den Gleichwertigkeit staatlicher und kommunaler 
Aufgaben. 

Angesichts der grundsätzlichen GleichwertIgkeit 
von staatlichen und kommunalen Aufgaben wird 
der vertikale Ausgleich  dutch  den Grundsatz der 
Vertellungssymmetrie bestimmt, der eine gleich-
mäßige und gerechte Aufteilung der verfügbaren 
Finanzmittel auf die verschiedenen Ebenen ge-
bietet." 

3. Art. 28 Abs. 2 GG als Durchgriffsnorm 

Nun ist es grundsätzlich so, dass im Bun-
desstaat des Grundgesetzes die Vedas-
sungsbereiche des Bundes und der Län-
der selbstständig nebeneinanderstehen. 
Die Subsidlaritätsklausel In Art, 93 Abs, 1 
Nr. 4b GG  waist  bei der als Gesetzesver-
fassungsbeschwerde, nicht aber als 
Urtellsverfassungsbeschwerde ausgestal-
teten Kommunalverfassungsbeschwerde 
den Landesverfassungsgerichten einen 
prinzipiellen Vorrang beim Rechtsschutz  

der Kommunen gegen Landesrecht zu28, 
sodass der Bereich der Landesverfas-
sungsgerichtsbarkeit vom Bundesverfas-
sungsgericht grundsätzlich unangetastet 
bleibt, Dleser Befund konnte beim VerfGH 
NW den Eindruck erwecken, bei der Aus-
legung der Verfassungsgarantie der kom-
munalen Selbstverwaltung sei gerade auch 
In finanzieller Hinsicht über ihm nur der 
„blaue Himmel", nicht aber eine Korrektur-
möglichkeit seitens des BVerfG, 

Mit dieser Sichtweise hat das Bundesver-
fassungsgericht mit dem KiföG-Urtell vom 
21.112017 durch eine genaue Betrach-
tung nicht zuletzt des Wortlauts des Art. 93 
Abs. 1 Nr. 4b GG („soweit, nicht aber 
„wenn") deutlich gebrochen, indem es her-
ausgestellt hat, dass zu den für die Länder 
— auch bezogen auf ihre Verfassungs-
autonomie — zwingenden Vorgaben des 
Grundgesetzes auch Art. 28 Abs. 2 GG 
gehört und das Landesrecht auf keiner 
Normebene Regelungen enthalten darf, 
die mit Art. 28  Abp,  2 GG nicht vereinbar 
sind. Das bedeutet29: 

21 HessSIGH, LVerfGE 24, 260. 

22 HessSIGH, LVerfGE 30, 177, 

23  VerfGH NW,  Mel,  2014, 918 1921 Rn. 61). 

• BVerwGE 162, 188. 

" VerfGH N. NVVVB1, 2017, 23 1281. Rn. 821: dazu 
eusf.: Henneke, ZG 2018, 176 117811,1. 

• BVerwGE 145, 378, 

27 VerfGH RhPf, NVwZ 2012, 1034 11034 

25 BVerfGE 107, 1 (9 ff.). 

" BVerfGE 147. 185 (212 ff. Tz. 49, 531., 58), 
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„Bleiben die landesverfassungsrechtlIchen Ge-
währleistungen hinter der Garantie des Art. 28 
Abs. 2 S. 1 GG zurück, verstieße ein mit dieser 
Garantie unvereinbares Landesgesetz zwar nicht 
gegen die Landesverfassung. An der Unverein-
barkeit mit dem Grundgesetz ändert dies aber 
nichts. 

Eine eingeschränkte Gewährleistung der kommu-
nalen Selbstverwaltung auf Ebene der Landes-
verfassung nimmt das Grundgesetz zwar hin, es 
verzichtet jedoch nicht auf die Durchsetzung sei-
ner eigenen Anforderungen an die Garantie kom-
munaler Selbstverwaltung. Insoweit handelt es 
sich bei Art. 28 Abs. 2 GG um ein unmittelbar 
anwendbares, von der einzelnen Kommune Im 
Rahmen Ihrer subjektiven Rechtstellungsgarantie 
individuell einklagbares Recht.  Soil  diese Ga-
rantie nicht leerlaufen, so müssen die Kommunen, 
wenn nicht wegen einer vergleichbaren iandes-
verfassungsrechtlichen Gewährleistung Zugang 
zu einem Landesverfassungsgericht besteht,  el-
ne Verletzung ihrer Rechte vor dem BVerfG rügen 
können, 

Jedenfalls In Fällen, In denen der landesverfas-
sungsrechtilchen Garantie der kommunalen 
Selbstverwaltung In der autoritativen Auslegung 
des Landesverfassungsgerichte wesentliche 
Gewährlelstungsinhalte von Art. 28 Abs. 2 GG 
fehlen, steht • die Eröffnung der Kommunal-
verfassungsbeschwerde zum Landesverfas-
sungsgericht derjenigen zum ktundesverfas-
sungsgericht insoweit nicht entgegen." 

Dass die bisherige autoritative Auslegupg 
von Art. 79 S. 2 LV NW und Art. 49 Abs. 6 
LV RhPf durch die dortigen Verfassungs-
gerichtshöfe hinter der ständigen Ausle-
gung des Art. 28 Abs. 2 GG hinsichtlich 
der absolut geschützten finanziellen Min-
destausstattung durch das Bundesverwal-
tungsgericht und ihr folgend der Verwal-
tungsgerichtsbarkeit im Übrigen und damit 
auch des OVG RhPf in seiner jüngsten 
Entscheiclung vom 17.7,20203° zurück-
bleibt, ist offensichtlich. 

Wie kann es nun abef dazu kommen, dass 
rheinland-pfälzische Landkreise bei der 
Krelsumlagefestsetzung aufgrund der Vor-
gaben des Bundesverwaltungsgerichts3' 
und des OVG RhPf32  die finanzielle Min-
destausstattung ihrer kreisangehörigen 
Gemeinden zu wahren haben, wenn das 
für die Finanzausstattung der Kommunen 
primär verantwortliche Land nach der bis-
herigen Rechtsprechung des VerfGH RhPf 
selbst nicht zur Sicherung der finanziellen 
Mindestausstattung verpflichtet ist? 

Die Antwort darauf Ist im Ergebnis einfach, 
in der Herleitung aber durchaus komplex: 
Die abstrakte Antwort muss lauten: Die 
Sicherstellungsverpflichtung durch das 
Land und die gebotene Wahrung dieser 
Finanzausstattung durch den Land-
kreis bei der Kreisumlagefestsetzung 
kann keinen unterschiedlichen (verfas-
sungs-)rechtlichen Maßstäben unter-
liegen: Entweder besteht verfassungs-
rechtlich gemäß Art. 28 Abs. 2 GG ein 
absolut geschützter kommunaler An-
spruch auf finanzielle Mindestausstat-
tung, dann ist dieser sowohl vom Land 
sicherzustellen als auchvom Landkreis 
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zu wahren. Oder dieser Anspruch besteht 
nicht und es gilt stattdessen nur der Grund-
satz der Vertellungssymmetrie mit der Fol-
ge, dass der Landkreis bei der Kreisumla-
gefestsetzung auch nur der Vorgabe unter-
liegt, gegenüber den finanziellen Belangen 
der kreisangehörigen igen Gemeinden nicht will - 
kürlich, einseitig und rücksichtslos vorzu-
gehen. 

Das kann letztverbindlich nur das 
BVerfG entscheiden. Zunächst Ist aber 
bereits am 11.11,2020 erneut der VerfGH 
RhPf gefordert darüber zu befinden, ob er 
an seiner Rechtsprechung aus dem Jahre 
2012 festhalten und sich damit in einen 
offenen Widerspruch zur Rechtsprechung 
des BVerwG und der Verwaltungsgerichts-
barkeit im Übrigen begeben will. 

Mehrbelastungsausglelch 

1. BVerfG 

Mit Blick auf die Mehrbelastungsaus-
gleichspflIcht der Länder bei über bloße 
Abrundungen hinausgehenden bundes-
rechtlichen Aufgabenmodifikationen ist 
der Blick  nosh  einmal verschärft auf die 
Entscheidung des BVerfG vom 7.7.202033  
zu richten, obwohl diese unmittelbar nur 
verfassungswidrige Aufgabenübertra- 
gungen des Bundes zum Gegenstand hatte 
und daherim Sinne des Zusammendenkens 
dessen, was zusammengehört, die Länder 
nur von den Folgen der Entscheidung 
betroffen sind und das BVerfG keinerlei 
verbindliche Aussagen zum konkreten Ge-
währleistungsgehalt der /andesverfas-
sungsrechtlichen Konnexitätsregelungen 
trifft und treffen konnte. Die Grundannah-
me des BVerfe besteht darin, dass 

„sich Art. 28 Abs. 2 S. 3 GG zumindest entneh-
men lässt, dass zwischen der Zuweisung von 
Aufgaben und der Zuweisung von Finanzmit-
teln ein Konnex besteht. Insoweit liegt Ihm die 
Vorstellung einer aufgabengerechten Fi-, 
nanzausstattung zugrunde." 

Das BVerfG erfasst damit gleichermaßen 
die Finanzierung des bestehenden Aufga-
benbestandes als such neu übertragener 
bzw. modifizierterAufgaben, durch die sich 
die Kosten der Aufgabenerfüllung bei den 
Kommunen, was die konkrete Aufgabe 
ebenso angeht wie den Gesamtaufga-
benbestand, erhöhen. 

Daher ist es konsequent, dass das BVerfG 
bereits im SGB vom 20.12.200735  
herausgearbeitet hat, dass Art. 28 Abs. 2 
GG die Kommunen auch vor einer Auf-
gabenzuweisung schützt, da 
„die Zuweisung einer neuen Aufgabe an die 
Kommunen tendenziell geeignet  1st,  die Übemah-
me, die Beibehaltung und den Ausbau bestehen-
der freiwilliger Selbstverwaltungsaufgaben zu er-
schweren oder gar zu verhindern". 

Diese Erkenntnis ist zuvörderst —  soft  der 
Föderalismusreform 2006 ausschließlich — 
an die Länder gerichtet, da dem Bund eine 
Aufgabenübertragung seither untersagt 
ist. 

Wenn es weiterhin he113t37: 

„dass den Kommunen Aufgaben nicht ohne Si-
cherstellung einer adäquaten Kostenerstattung 
übertragen werden", 

richtet sich diese Feststellung mithin an 
die Länder, was durch die nachfolgende 
Formulierung in Rn. 67 deutlich unterstri-
chen wird: 
„Erfolgt die Aufgabenzuweisung durch den Lan-
desgesetzgeber, grelfen die landesverfassungs-
rechtilchen Konnexltätsregelungen." 

Im Übrigen sind für die Mehrbelastungs-
ausgleichspflicht der Länder in der Ent-
scheidung des BVerfG folgende Text-
passagen einschlägig: 

Der verfessungsändernde Gesetzgeber wollte, 
dass eine Aufgabenübertragung nur noch durch 
Landesrecht erfolgt, wofür das jeweilige Landes-
verfassungsrecht maßgeblich  1st.  Da dieses In 
allen Flächenländem Konnexitätsregelungen 
kennt, die das Land — wenn auch In unterschied-
lichem Umfang — zu einem Mehrbelastungsaus-
gleich verpflIchten.vvurde in der ausschließll-
nhen Zuständigkeit der Länder zur Aufga-
benübertragung auf die Kommunen zugleich  
ein Schutz vor darin er Vergangenheit häutlq 
kritisierten Ubertragung kostenIntenstver  
ben  

Autga- 
ch den Bund esehen". 

Die iandesverfassungsrechtlichen Konnexitäts-
gebote kommen regelmäßig nur zur Anwendung, 
wenn das Land den Kommunen Aufgaben Ober-
trägt". Dabei ging es um die finanzverfassungs-
rechtlIcheAbsicherung von Kreisen und Gemein-
den.° 

Eine Zuweisung von Aufgaben an die  Kom-
i'  nan sollte somit nur  flesh  durch die Länder  
erfolgen und hierfür sollten die landesverfas-
sungsreohtlichen Konnexitätsgebote gel-
ten. Auf diese Welse sollte sichergestellt werden, 
dass die Kommunen eine angemessene Erstat-
tung des mit einer Aufgabenübertragung verbun-
denen finanziellen Mehrbedarfs erhalteno." 

Wohlgemerkt  beziehen sich diese Aus-
führungen des BVerfG allesamt nicht 
auf materiell-rechtliche Aufgabenkre-
lerungen und -ausweltunnen des Landes,  
sondern ausschließlich auf solche des  
Bundes dle sodann von den Ländern auf 
ihre Kommunen zu übertragen sind, was 
die Anwendbarkeit der landesverfas-
sungsrechtlIchen Konnexitätsregelun-
gen zur Folge hat. Das BVerfG fährt daher 
fort42: 

.30 OVG RhPf, Der Lendkrels 2020, 378. 

31 BVerwGE 145, 378. 

"  OVG  RhPf, DVBI. 2014, 589  und  Der Lendkrels 
2020, 378, 

BVerIG (Fn. 13)  

• BVerfG)  (Fn. 10) Rn. 55. 
35 BVeriGE 119, 331. 
35  BVerfG  (Fn. 101 An. 58.  

• BVerfG  (Fn. 101 Rn. 67. 

35 BVer10 (Fn. 101 Rn. 69. 

• BVerIG (Fn. 10) Rn. 72. 

a evade (Fn. 10) Rn. 73.  

BVerfG  (Fn. 10) Rn. 74. 

BVerf0 (Fn. 101 Rn. 75. 
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Nach alledem gebieten Wortlaut, Systema-
tik, Zielsetzung und Entstehungsgeschich-
te, das Durchgriffsverbot des Art. 84 Abs, 1 
S. 7 GGweitauszulegen.Vordiesem Hinter-
grund ist eine mit einer erstmaligen Aufga-
benübertragung durch Bundesgesetz funk-
tional äquivalente Erweiterung einer bun-
desgesetzlich bereits übertragenen Aufga-
be anzunehmen, wenn Ihre Maßstäbe, Tat-
bestandsvoraussetzungen oder Standards 
so verändert werden, dass damit mehr als 
unerhebliche Auswirkungen auf die  Organi-
sations-,  Personal- und Finanzhoheit der 
Kommunen verbunden sind.'4  

tvlif dieser intereretation eröffnet das 
EIVerIG  durch die weite Auslegung des  

uf abenübertra 
verbots den landesverfassungsrechtli-
nhen Konnexitätsgeboten zu Recht einen  
iteitenAnwendungsbereich,  ohne deren 
Inhalt im Detail zu präjudizieren,  ;as  bereits 
mit der Formulierung: „wenn auch in unter-
schiedlichem Umfang" zum Ausdruck 
kommt. 

Den Landesverfassungsgebern verbleibt 
daher die Entscheidung darüber, auf wel-
chem Wege sie in finanzieller Hinsicht kom-
munale Gestaltungsspleiräume sichern 
wollen, sofern dieser Schutz nicht hinter 
dem Gewährleistungsgehalt des Art. 28 
Abs. 2 S. 3 GG zurückbleibt, 

2, Landesverfassungsrechtlicher 
Gestaltungsspielraum 

Den Landesgesetzgebern steht es damit 
frei darüber zu befinden, auf welche Welse  

sie dem Phänomen ausgeweiteter kom-
munaler Pflichtaufgaben und damit ver-
bundener Ausgaben bei dadurch reduzier-
tem finanziellen Gestaltungsspleiraum für 
die Wahrnehmung freiwilliger Selbstver-
waltungsaufgaben selbstverwaltungsga-
rantlekonform Rechnung tragen wollen. 
Dabei gilt: die Mehrbelastungsaus-
gleichsregelung ist (ex specialis zur Fi-
nanzausstattungsgarantieund entlastet 
damit zugleich in ihrem Anwendungsbe-
reich vor einer Veränderung des Grundli-
nanzierungsbestandes. D.h.: Ja weiter 
der tatbestandliche Anwendungsbe-
reich der Konnexitätsgebote ist, umso 
geringer ist der Anpassungsbedarf bei 
der Sicherung der angemessenen bzw. 
bei der Mindestfinanzausstattung, Das 
bedeutet umgekehrt: Aufgabenverän-
derungen, die nicht von den landesver-
fassungsrechtlichen Konnexitätsg e-
boten erfasst  warden,  sei es well der Tat-
bestand nicht erfüllt ist, sei es, weil verein-
zelt bestellende landesverfassungsrechtll-
che Bagatellgrenzen nicht überschritten 
werden, unterfallen der allgemeinen Fi-
nanzausstattungsgarantle, 

Bezüglich der Einhaltung der Mindest-
ausstattung müsste wegen der Auswei-
tung des Aufgabengesamtbestandes, die 
bei nicht spezifischer landesrechtlicher 
Aufgabenzuweisung nur durch general- 
klauselartige Aufgabenzuweisungsnor- 
men des Landes erfolgen kann, hier dann 
regelmäßig eine Anpassung in finanzieller 
Hinsicht mit Blick auf den Gesamtaufga- 

benbestand erfolgen, Bezüglich der ange-
messenen Finanzausstattung besteht 
eine solche Anpassungsautomatik hin-
gegen nicht, da insoweit wegen der 
Gleichwertigkeit der Aufgaben von Län-
dern und Kommunen eine Symmetriebe-
trachtung vorzunehmen ist. 

Eines kommt allerdings nach Art. 28 
Abs. 2 GG nicht In Betracht: eine Pflicht-

ufgabenausweitung der Kommunen 
-seitens des Landes vorzunehmen, ohne 
dass eine der beiden iandesverfassungs-
rechtlichen Finanzgarantlentatbestand-
lich Anwendung findet. Genau eine sol-
che Ausiegung haben allerdingsderVerfGH 
NW und der VerfGH RhPf bei bundesrecht-
lichen Aufgabenmodifikationen vorgenom-
men (Abb. 10). Dagegen, dass auf diese 
Weise aufgabenausweitungsbedingte 
zusätzliche Finanzierungslasten der 
Kommunen Im Landesverfassungsrecht 
unberücksichtigt bleiben, schützt die 
Durchgriffsnorm des Art. 28 Abs. 2 
GG, der sich — um es erneut zu sagen — 
zumindest entnehmen lässt, dass zwi-
schen der Zuweisung von Aufgaben 
und der Zuweisung von Finanzmitteln 
ein Konnex besteht,  

Prof. Dr.  Hans-Günter Henneke, 
Hauptgeschäftsführer des Deutschen 

Landkreistages, Berlin 

" 13Ver2 (Fn. 101 Rn. 86. 
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